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II.  Auf Ihren vorbezeichneten Widerspruch habe ich die Angelegenheit geprüft, jedoch 

keine Veranlassung gesehen, von der über Ihren Antrag erfolgten Entscheidung abzu-

weichen. Ihre Ausführungen geben mir keine Veranlassung, den angefochtenen Be-

scheid abzuändern. 

 

Gemäß § 3 IZG-SH hat jede natürliche oder juristische Person ein Recht auf freien Zu-

gang zu den Informationen, über die eine informationspflichtige Stelle verfügt. Zwar ist 

die Behörde des Generalstaatsanwalts als Behörde des Landes grundsätzlich nach § 2 

Abs. 3 Nr. 1 IZG-SH eine informationspflichtige Stelle i.S.d. Gesetzes. Vorliegend ist sie 

jedoch gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 3 IZG-SH vom Kreis der informationspflichtigen Stellen 

ausgenommen.  

 

§ 2 Abs. 4 Nr. 3 IZG-SH sieht eine Bereichsausnahme von der Informationspflicht u.a. 

für Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden vor, soweit sie als Organe der 

Rechtspflege tätig sind oder waren. Zu den Strafverfolgungs-und Strafvollstreckungsbe-

hörden gehören die Staatsanwaltschaften. 

 

Bei den in Rede stehenden Daten aus dem MESTA-Vorgangsverwaltungssystem der 

Staatsanwaltschaften des Landes Schleswig-Holstein handelt es sich um solche, die 

der Tätigkeit der Behörde als Organ der Rechtspflege zuzuordnen und damit von der 

Informationspflicht ausgenommen sind. Ob eine bestimmte Tätigkeit unter den Begriff 

der Rechtspflege fällt, ist dabei stets im Einzelfall zu prüfen. Allgemein sprachlich ver-

steht man unter dem Begriff der Rechtspflege die Anwendung und Durchsetzung des 

geltenden Rechts. Hierunter fällt in jedem Fall die Tätigkeit durch Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälte im Rahmen eines Ermittlungs- und Strafverfahrens. Dies ist für die 

Annahme einer Tätigkeit auf dem Gebiet der Rechtspflege aber nicht abschließend. 

Vielmehr stellt jedwede originär den Staatsanwaltschaften zugewiesene Wahrnehmung 

von Aufgaben im Zusammenhang mit einem oder mehreren konkreten Ermittlungs- o-

der Strafverfahren oder auch Disziplinar- und Verwaltungsrechtsverfahren eine dem Be-

reich der Rechtspflege zuzuordnende Maßnahme dar. 
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Insoweit ist der Begriff der Rechtspflege im Sinne von § 2 Abs. 4 Nr. 3 IZG-SH weiter zu 

verstehen, als dass er allein diejenigen Tätigkeiten von Staatsanwaltschaften erfasst, 

bei denen es sich unmittelbar um die Anordnung oder Durchführung von Ermittlungen 

oder die unmittelbare Rechtsanwendung handelt. Tatsächlich entspricht es dem Willen 

des Gesetzgebers im Rahmen des § 2 Abs. 4 Nr. 3 IZG-SH die gesamte Tätigkeit der 

Strafverfolgungsbehörden – und somit auch Tätigkeiten, die von Rechtspflegern, Mitar-

beitern der Geschäftsstellen o.ä. ausgeübt werden – vom Anwendungsbereich des IZG-

SH auszunehmen, solange diese den Bereich der Rechtspflege berührt. Insoweit hat 

sich der Gesetzgeber für eine tätigkeitsbezogen partielle Bereichsausnahme entschie-

den. Zum Gebiet der (Straf-)Rechtspflege gehören mithin außer der Strafverfolgung 

selbst, d.h. der Durchführung von Strafverfahren, der rechtlichen Prüfung sowie der 

Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen, auch die damit in Zusammenhang stehen-

den Maßnahmen zur Ermöglichung und geordneten Durchführung der Strafverfolgungs- 

und Strafvollstreckungstätigkeit (so schon BVerwG, Urteil vom 14. April 1988, Az. 3 C 

65/85, und OVG für das Land Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 24. April 2013, Az. 

1 L 140/10, beide juris; vgl. a. VG Düsseldorf, Urteil vom 24. August 2023, Az. 29 K 

329/21 - juris; VG Schleswig, Urteil vom 13. Dezember 2023, Az. 10 A 378/23 - juris). 

 

Ausweislich der Kommentierung zum IZG-SH sollen vom Begriff der Rechtspflege 

im IZG-SH tatsächlich nur all jene Aktivitäten nicht umfasst sein, die rein verwaltenden 

Charakter haben (vgl. Karg, Informationszugangsgesetz Schleswig-Holstein, Stand Ja-

nuar 2021, § 2 Ziff. 5.3). Es handelt sich insofern zwar lediglich um eine Negativabgren-

zung für die Tätigkeiten, die vom Begriff der Rechtspflege nicht umfasst werden sollen. 

Allerdings ergibt sich hieraus ebenfalls, dass der Begriff „Tätigkeit als Organ der 

Rechtspflege“ nicht auf den Bereich der Rechtsprechung verengt werden kann. 

 

Gemessen hieran betreffen die begehrten Informationen letztlich Tätigkeiten, die im 

Rahmen der Rechtspflege i.S.d. § 2 Abs. 4 Nr. 3 IZG-SH wahrgenommen worden sind. 

Die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Führung von Verfahren im automati-

sierten Vorgangsverwaltungs- und Bearbeitungssystem MESTA dient materiell der 

(Straf-)Rechtspflege, weil durch sie ein ordnungsgemäßes Funktionieren sowie der 
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